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Die Stadtverordnetenversammlung

  
Tagesordnung I Punkt 5 der öffentlichen Sitzung am 31. Oktober 2019

Antrags-Nr. 19-F-05-0027

Das „Wiesbaden-Stipendium“ – ein Leuchtturmprojekt für die Gründerregion
- Antrag der FDP-Fraktion vom 18.06.2019 -

Berlin tut es, und seit einiger Zeit auch das Land NRW: Gründerstipendien erfreuen sich als 
Element einer zeitgemäßen regionalen Wirtschaftsförderung wachsender Beliebtheit. Wenn 
Bundesländer und Stadtstaaten diesen Weg mit Erfolg beschreiten können, warum dann nicht 
auch eine ambitionierte Landeshauptstadt im Herzen einer prosperierenden Wachstumsregion? 
Ein eigenständiges Wiesbadener Gründerstipendium bietet die Chance, mit vergleichsweise 
kleinem finanziellem Aufwand einen großen Effekt für die Bekanntheit und Attraktivität der 
Landeshauptstadt als Wirtschaftsstandort zu erzielen. Von einer lebendigen und attraktiven 
Gründerszene profitiert der Arbeitsmarkt, zudem könnten sich – im Falle einer entsprechenden 
thematischen Fokussierung der Ausschreibung – innovative Lösungsansätze für bestimmte 
Zukunftsaufgaben der Stadt, (z.B. in den Bereichen Klimaschutz und Mobilität) ergeben.

Zum richtigen Verständnis muss betont werden, dass Gründerstipendien keine Form der 
Risikokapitalvergabe darstellen, die städtische Hand also nicht direkt in ein Startup investiert und 
unternehmerische Risiken mitträgt. Stattdessen erhalten ausgewählten Gründer/Gründerinnen für 
einen festgelegten Zeitraum eine regelmäßige finanzielle Unterstützung für ihren Lebensunterhalt 
sowie zusätzlich Coaching- und Netzwerkangebote. Gegenleistung ist, dass der Gründer/die 
Gründerin mindestens für die Dauer der Förderung in Wiesbaden lebt und arbeitet. Das Stipendium 
soll jungen Entrepreneuren den Freiraum bieten, ihren Traum von der Selbständigkeit zu entfalten, 
idealerweise setzt die Förderung also kurz bevor oder nach der Gründung eines Startups ein. In 
Abgrenzung von beliebigen, schon längst etablierten Formen der Selbstständigkeit, werden dabei 
nur wirklich neuartige, technologiegetriebene Geschäftsideen berücksichtigt. Ziel ist es, Wiesbaden 
als Gründerstandort überregional bekannter zu machen, kluge Köpfe in die Stadt zu locken und 
dadurch langfristig Wirtschaftskraft, Arbeitsplätze und Steuereinnahmen zu sichern.

Der finanzielle Aufwand für die Umsetzung dürfte überschaubar sein: So vergibt das Land NRW 
seit einigen Jahren ein Gründerstipendium in Höhe von 1.000 Euro pro Monat für die Dauer von 
einem Jahr. In Berlin werden die Sieger (-Teams) der dortigen Ausschreibung mit 2.000 Euro pro 
Monat für ein halbes Jahr (mit Option auf Verlängerung) gefördert. Darüber hinaus wären noch die 
Kosten einer Ausschreibung oder gegebenenfalls eines Wettbewerbs zu tragen, in dem die 
Kandidaten ihre Geschäftsideen einer Jury unter städtischem Vorsitz vorstellen. Beispiele 
bestehender Stipendien zeigen, dass eine enge Vernetzung mit Hochschulen, Unternehmen sowie 
Akteuren aus der regionalen Gründerszene Schlüssel zum Erfolg sind, daher müsste als erster 
Schritt zu einem „Wiesbaden-Stipendiums“ eruiert werden, ob von Seiten der potentiellen 
Stakeholder überhaupt Interesse an einer Zusammenarbeit besteht.

Die Stadtverordnetenversammlung möge daher beschließen:

Der Magistrat wird gebeten,
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1) in einem ersten Schritt mit den Hochschulen HRM, EBS und Fresenius, der örtlichen 
Industrie- und Handelskammer, mit Vertretern von Heimathafen, StartBlock, StartWerk-
A sowie weiteren geeignet erscheinenden potentiellen Partnern in Kontakt zu treten und 
dabei mindestens die folgenden Fragestellungen zu erörtern:

- hält der Angesprochene die Idee eines städtischen Gründerstipendiums 
grundsätzlich für sinnvoll? Falls nein, warum nicht?

- Falls ja, wie sollte nach Meinung des Angesprochenen ein solches Stipendium 
konkret ausgestaltet werden? (Auswahl, Dauer, Fördersumme, 
Zusatzleistungen)

- besteht Interesse, sich an einem solchen Projekt zu beteiligen bzw. Teil eines 
Unterstützernetzwerks zu werden? Falls ja, welche Ressourcen/Leistungen 
wäre der potentielle Partner gewillt einzubringen?

- Welche Persönlichkeiten aus der Region würden nach Meinung des Befragten 
im Falle eines Wettbewerbsmodells für die Zusammenstellung einer Jury in 
Frage kommen?

sowie sonstige Anregungen der Gesprächspartner zum Thema Gründerstipendium 
aufzunehmen und den Fraktionen möglichst noch vor Beginn den Haushaltsberatungen 
(notfalls in Form von Zwischenergebnissen) Bericht zu erstatten.

2) Mögliche rechtliche Fragestellungen und Probleme im Zusammenhang mit der 
Ausschreibung und Finanzierung eines Gründerstipendiums zu untersuchen und 
anschließend zu berichten, ob für die LHW Einwände gegen eine Umsetzung nach den 
gängigen Modellen (vgl. Berlin oder NRW) bestehen.

Beschluss Nr. 0455

Der Antrag wird an den Ausschuss für Frauen, Wirtschaft und Beschäftigung überwiesen.
 

1. Der Vorsitzenden des Ausschusses Wiesbaden,     .11.2019
für Frauen, Wirtschaft und Beschäftigung 
mit der Bitte um weitere Veranlassung
2. Dem Magistrat
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Gabriel
Stadtverordnetenvorsteherin

Der Magistrat Wiesbaden,     .11.2019
-16 -

Dezernat II
mit der Bitte um Kenntnisnahme Mende

Oberbürgermeister
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